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1 Vorbemerkung 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 27.09.2022 hat der Gemeinderat den Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Wehräcker II“ gefasst. Die frühzeitige Beteili-
gung nach § 3 Abs. 1 BauGB fand statt in der Zeit vom 17.10.2022 bis 18.11.2022. Zeitgleich 
wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gebeten, ihre Stellungnahme 
nach § 4 Abs. 1 BauGB einzureichen. 
 
Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 27.09.2022. Über die Stel-
lungnahmen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 
 
Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen, die Stellungnahmen im Ori-
ginal und die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Planers.  
 
Private Stellungnahmen sind im Zeitraum der Auslegung eingegangen, die TÖB-Liste wurde 
dementsprechend ergänzt.  
 
 
 
 
 
  



 

 
 

2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Wehräcker II" Gemeinde Abstatt 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden in der Zeit vom 17.10.2022 bis 18.11.2022 um 
eine Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind hervorgehoben.  
 
 
 

Nr. 1 Landratsamt Heilbronn 

Nr. 2 Syna GmbH 

Nr. 3 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 4 Industrie- und Handelskammer  

Nr. 5 Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 6 Handwerkskammer Heilbronn  

Nr. 7 Gemeinde Ilsfeld 

Nr. 8 Zweckverband Gruppenkläranlage  

Nr. 9 Gemeindeverwaltungsverband Schotzachtal 

Nr. 10 Gemeinde Untergrupppenbach 

Nr. 11 Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe  

Nr. 12 Stadt Beilstein  

Nr. 13 Regierungspräsidium Freiburg 

Nr. 14 Regionalverband Heilbronn-Franken  

Nr. 15 BUND für Umwelt- und Naturschutz e.V. 

Nr. 16 Finanzamt Heilbronn 

Nr. 17 Vodafone BW GmbH 

Nr. 18 Zweckverband Hochwasserschutz Schotzachtal  

Nr. 19 Regionalbus Stuttgart 

Nr. 20 Blinden- und Sehbehindertenverband Ost-Baden Württemberg  



 

 
 

Nr. 21 Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.v.  

  

 Private Stellungnahmen 

Nr. 1 Herr Andreas Schneider  

Nr. 2  Kirsten & Rudolf Maly  

Nr. 3 Herr Axel Gräber  

Nr. 4 Heinz & Traude Knapp  

Nr. 5 Dr. Michael Groß  

Nr. 6  Markus & Martina Kreft  

Nr. 7 Jürgen & Susanne Krafft  

Nr. 8  Tobias & Tina Krafft 

Nr. 9 Herr Jochen Wengert  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauplanungsrecht: 
Sollte die Änderung des Flächennutzungsplans an dieser Stelle zum Zeitpunkt 
des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans noch nicht rechtskräftig sein, 
wird ein Antrag auf Genehmigung des Bebauungsplans beim Landratsamt ge-
stellt. 
 
Der Bereich zur FNP-Änderung wurde aus der Begründung genommen. Da 
das Bebauungsplanverfahren nach drei Jahren und einem stark reduzierten 
Geltungsbereich fortgeführt wird, ist eine Prüfung der vorliegenden Unterla-
gen erforderlich. Ob ein weiterer Gesprächsbedarf dadurch ergibt, bleibt ab-
zuwarten. 
 
Natur- und Artenschutz: 
Ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde er-
stellt und liegt den Unterlagen zum Bebauungsplan bei. Aufgrund 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

unterschiedlicher Rahmenbedingungen wurde das Plangebiet um ca. die 
Hälfte zum Vorentwurf des Bebauungsplans reduziert.  
 
Die Schutzgüter wurden auf Ebene des Bebauungsplans erfasst und entspre-
chend im Umweltbericht berücksichtigt. Somit liegen diese Informationen im 
Zuge des Bebauungsplanverfahrens vor und können auf Ebene des Flächen-
nutzungsplans übertragen werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Landgraben wird im vorliegenden Bebauungsplan insofern berücksich-
tigt, dass eine ca. 1,8 m breite öffentliche Grünfläche die notwendige Ver-
kehrsfläche vom Landgraben abtrennt. Im weiteren Verlauf nach Westen 
wird die Grünfläche erweitert und um Pflanzgebote ergänzt. Somit wird aus 
städtebaulicher Sicht die Eingrünung und Einbindung des Landgrabens in das 
Plangebiet sichergestellt und dessen Funktion auch weiterhin gewürdigt. 
 
 
 
 
 
 
Entlang der westlichen Grenze verläuft eine öffentliche Grünfläche mit 
Pflanzgeboten, die eine Breite von ca. 4 m aufweist. Somit soll der Übergang 
sowie die Eingrünung des Plangebiets in die freie Landschaft umgesetzt wer-
den.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Die getroffenen Festsetzungen bezüglich der Einsaat der öffentlichen Grün-
fläche sind ausreichend definiert, sodass mindestens eine Grünfläche ent-
sprechend mit 30 % Blumen und 70 % Gräseranteil entsteht. 
 
Im Textteil wurden entsprechende Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB getroffen. Ein entsprechender Verweis wurde in den Textteil unter 
III.17 aufgenommen. 
 
Der Hinweis auf ein Monitoring bezüglich der  Begrünung, Belichtung, Glas 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Punkt zur Beleuchtung wird im vorliegenden Bebauungsplan unter III.18 
geführt, dies ist ein Hinweis und kann keine Festsetzung im städtebaulichen 
oder baurechtlichen Sinne. Die Beleuchtung wird bereits über § 21 Natur-
schutzgesetz geregelt und muss/kann durch Baurecht zusätzlich geregelt 
werden. 
 
Die Festsetzung zu Werbeanlagen wurde entsprechend ergänzt. 
 
Die Festsetzung bezüglich den Einfriedungen wurde entsprechend ergänzt. 
In den Hinweisen wird auf die Gestaltung der Kanaleinläufe hingewiesen.  
 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz zeigt auf, dass ein Ausgleich von 86.782 Öko-
punkten zu erfolgen hat. Eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme steht 
noch nicht fest und wird im weiteren Verlauf des Bebauungsplans entspre-
chend geplant und anschließend über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit dem Landratsamt gesichert. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Landwirtschaft:  
 
Im vorliegenden Bebauungsplan wurde der Eingriff in die landwirtschaftli-
chen Böden um ca. die Hälfte durch die Verringerung des Plangebiets erwirkt. 
Jedoch werden weiterhin landwirtschaftliche Böden in Anspruch genommen. 
Im Zuge der Abwägung wurde dennoch die Ausweisung von Wohnnutzung 
höher gewichtet als die Belange der Landwirtschaft. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend im Textteil 
zum Bebauungsplan unter den Hinweisen berücksichtigt. 
 
Der Hinweis auf landwirtschaftliche Immissionen der angrenzenden Äcker 
wird im Textteil unter Hinweise bereits aufgeführt. 
 
Die im Plan eingetragenen Pflanzgebote können verschoben werden, um ei-
nen Mindestabstand zur landwirtschaftlichen Fläche herzustellen. 
 
 
Es ist auch weiterhin möglich, die angrenzenden landwirtschaftlichen Flä-
chen über bestehende Zufahrtswege zu erreichen.  
 
Im Zuge der Erschließungsplanung kann der Oberboden auf andere Flächen 
übertragen werden, sollte dieser dafür genutzt werden können und es ent-
sprechende landwirtschaftliche Flächen geben, die aufgewertet werden kön-
nen. 
 
Unabhängig der Festsetzungen im Bebauungsplan gilt das Nachbarrecht wei-
ter. Dieses regelt den Abstand zu Einfriedungen gegenüber landwirtschaftli-
chen Flächen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Hinweis auf integrierte Photovoltaik wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan wird die Herstellung der Stellplätze wasserdurchlässig be-
reits geregelt. 
 
Die Planung der Ausgleichsmaßnahmen wird im weiteren Verlauf des Verfah-
rens erstellt und entsprechend dem Landratsamt vorgelegt. 
 
 
 
 
 
Bodenschutz:  
Die Belange des Bodenschutzes werden im Umweltbericht zum Bebauungs-
plan genannt und entsprechend berücksichtigt. Eine Eingriffs- / Ausgleichsbi-
lanzierung wurde erstellt und liegt ebenfalls den Bebauungsplanunterlagen 
bei.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Bebauungsplan wird durch die Festsetzung der EFH auf die Belange des 
Bodens Rücksicht genommen. Diese wird entsprechend hoch festgesetzt, 
dass ein Erdaushub auf das Minimum reduziert wird. Eine Straßenplanung 
mit Höhe der Erschließungsstraßen erfolgt im Laufe des Verfahrens, um eine 
Aussage bezüglich des Bodenaushubs dafür zu treffen. 
 
 
 
Die Hinweise werden in den Textteil unter III.9 Bodenschutz aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Erstellung des Bodenschutzkonzepts wurde in den Textteil 
unter III.9 Bodenschutz aufgenommen. Durch die Reduzierung des Plange-
biets wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass ein Eingriff auf den Boden 
von mehr als 0,5 ha erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
Hochwasserschutz: 
Hochwasser 
Aufgrund der Reduzierung des Plangebiets wird der Bereich des Hochwas-
sers nicht mehr tangiert und vollends außerhalb des Bebauungsplans. 
 
Starkregen 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplans wird das Starkregen wie folgt be-
rücksichtigt. Durch die bestehende Starkregenkarte sind die Fließwege be-
kannt. So wurde auf der östlichen Seite des Plangebiets eine ca. 12 m breite 
öffentliche Grünfläche mit offenem Wassergraben vorgesehen, um das an-
fallende Wasser dort zu bündeln und anschließend in Richtung Schozach zu 
leiten. Ebenfalls wurde auf der westlichen Seite eine öffentliche Grünfläche 
festgesetzt, um auch hier das anfallende Wasser zu versickern bzw. hier ab-
zuleiten. Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe wurde entsprechend hoch fest-
gesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Erdgeschoss zu verhindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil unter dem Punkt III.3 wildabfließendes Wasser wird dieser Hin-
weis bereits geführt. 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Auf die Ergebnisse der Starkregenkarten wir 
im vorliegenden Bebauungsplan Rücksicht genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Straßen und Verkehr:  
 
 
Durch die Reduzierung des Plangebiets ist eine Kennzeichnung an der Straße 
„Höllwiesen“ nicht mehr erforderlich. 
 
Die Pflanzgebote an den Kreuzungsbereichen ist so festgesetzt, das von die-
sem Standort um bis zu 5 m abgewichen werden kann. Somit können etwaige 
Sichtfelder durch die Straßenplanung berücksichtigt werden. 
 
Durch die Reduzierung des Plangebiets ist eine Querungsmöglichkeit nicht 
mehr erforderlich. 
 
Bautechnik:  
Im aktuellen Bebauungsplan ist kein Verkehrsbegleitgrün vorgesehen. Die 
Grundstücke können normal zugefahren werden. 
 
Immissionsschutz und Gewerbe: 
Den Unterlagen zum Bebauungsplan liegt eine Schallprognose des Büros Kurz 
und Fischer bei. Hier wurde der Anlagenlärm sowie der Verkehrslärm der Au-
tobahn 81 untersucht. Entsprechende Festsetzungen wurden in den Textteil 
zum Bebauungsplan übernommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den 
Anregungen wird in oben dargelegter Form zu bzw. nicht zugestimmt. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereichs liegt der geplante Standort 
der Netzstation der Syna nicht mehr im Plangebiet. Jedoch wurde der Stand-
ort nach Süden verlegt. Sollte eine Netzstation aufgrund der Verkleinerung 
des Plangebiets nicht mehr notwendig sein, bleibt dieser Bereich unberührt 
und kann bei einer späteren Erweiterung des Polargebiets nach Norden den-
noch genutzt werden bzw. verlegt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die An-
regung der Übernahmen einer Fläche für die Netzstation wird zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Lei-
tungsplan wird dem Tiefbauunternehmen für die Herstellung der Straße zur 
Verfügung gestellt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnung:  
Bezüglich des Wohnbauflächenbedarfs wurde eine Anpassung in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan vorgenommen. Aufgrund der Reduzierung des Be-
bauungsplans wurde diese ebenfalls überarbeitet.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Die Mindest-Bruttowohndichte nach den Angaben aus dem Regionalplan 
wird durch die vorliegende Planung eingehalten bzw. leicht überschritten. 
Empfohlen nach Regionalplan sind 50 Einwohner pro Hektar, im Bebauungs-
plan kann eine Dichte von 63 Einwohnern pro Hektar erreicht werden. 
 
Die Belange bezüglich des Starkregens wurden innerhalb des Bebauungs-
plans abgearbeitet. Im Textteil wurde ebenfalls die Starkregen-Gefahren-
karte aufgenommen. Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungs-
plan wird auf planungsrechtlicher Ebene ebenfalls auf die Thematik reagiert 
(Grünordnerische Festsetzungen, EFH-Höhe etc.). 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-
regung, den Wohnbauflächenbedarf zu ermitteln und die Mindest-Brutto-
wohndichte zu erreichen, wird entsprochen. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
gemeinde Untergruppenbach wird am weiteren Verlauf des Verfahrens nicht 
beteiligt. 
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13. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Geotechnik:  
Die Hinweise der Geotechnik werden in den Textteil unter III.12 Geotechnik 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein geotechnischer Bericht für den Planbereich wurde im Jahr 2022 vom Büro 
Smoltczyk und Partner erstellt. Dieses liegt den Bebauungsplanunterlagen 
bei. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Grundwasser 
Die hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergbau 
Kenntnisnahme. 
 
 
Geotopschutz 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise bezüglich der Geotechnik werden zur 
Kenntnis genommen und in den Textteil unter III.12 Aufgenommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wohnraumflächenbedarf ist in der Begründung aufgeführt. Die Berech-
nung der Wohndichte anhand der Vorgaben aus dem Regionalplan wurde 
entsprechend der verringerten Plangebietsfläche angepasst. So wird die ge-
forderte Mindest-Bruttowohndichte erreicht bzw. sogar überschritten. Im 
vorliegenden Bebauungsplan kann eine Dichte von 63 Einwohnern pro Hek-
tar erreicht werden.  
 
 
 
Aufgrund der Reduzierung des Geltungsbereichs ragt das Plangebiet nicht 
mehr an das Vorbehaltsgebiet nach Plansatz 3.4.1 an.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Das Kulturdenkmal „Landgraben“ ist bekannt und wird im vorliegenden Be-
bauungsplan entsprechend berücksichtigt. Zur Abgrenzung der Straße und 
Bebauung ist ein Abstand zwischen Landgraben und den Bauwerken durch 
eine öffentliche Grünfläche eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-
regung den Wohnbauflächenbedarf darzustellen wird gefolgt. Der Anregung 
die mindest-Bruttowohndichte anzupassen wird gefolgt. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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17. 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Reduzierung des Bebauungsplans ist keine Querungshilfe mehr 
notwendig. Die detaillierte Straßenplanung liegt noch nicht vor. Im Bebau-
ungsplan selbst wird keine Aussage zur Gestaltung der Verkehrsfläche getrof-
fen. Dies muss bei der Planung der Straßen erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiden Flächen sind momentan nicht bebaut. Da diese lediglich im Flä-
chennutzungsplan als zukünftige Wohnbaufläche ausgewiesen sind, können 
diese weiterhin für Landwirtschaft genutzt werden. Dies ist nicht ausge-
schlossen. 
 
Die Gemeinde führt alle zwei Jahre eine Abfrage der Eigentümer von Baulü-
cken durch und ob diese selbst vorhaben, die Flächen zu bebauen oder Inte-
resse besteht, diese zu veräußern. Dieses Jahr wurden insgesamt 65 Eigen-
tümer angeschrieben. Von diesen haben sich 21 zurückgemeldet und wiede-
rum von diesen haben zwei Interesse gezeigt, das Grundstück zu veräußern.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit dem Eigentümer wird entsprechend Kontakt aufgenommen und ver-
sucht, das Grundstück zu erwerben. Sollte dies aber aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich sein, nimmt die Gemeinde Abstand vom Kauf. 
 
 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan ist der Bedarf an Wohnbaufläche 
entsprechend dem Flächenbedarfsnachweis wiedergegeben.  
 
 
Der Gemeinderat hat die Abwägung gegenüber der landwirtschaftlichen Nut-
zung und der Bereitstellung von Wohnraum getroffen. Dieser gewichtet die 
Belange der Wohnraumbereitstellung höher als die Belange der Landwirt-
schaft in diesem Bereich. 
 
Es fand bereits eine Reduzierung des Geltungsbereichs statt, sodass lediglich 
ein Minimum an Wohnnutzung an dieser Stelle entsteht. Die Nachfrage nach 
Wohnraum ist in der Gemeinde seit der frühzeitigen Beteiligung nicht we-
sentlich zurückgegangen. Die Gemeinde ist auch bemüht, innerörtliche Po-
tenziale zu nutzen, nur die Aktivierung dieser Fläche ist in den meisten Flä-
chen unmöglich, da die Gemeinde keine Enteignung der Flächen anstrebt.  
 
 
 
 
Mit der Reduzierung der Fläche kann der Erhalt der nördlichen landwirt-
schaftlichen Flächen erreicht werden. Diese kann auch weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden. 
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21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde ist seit Jahren bemüht, die Flächen im Innenbereich zu aktivie-
ren, welche bislang als Baulücken brachliegen. So werden alle zwei Jahre die 
Eigentümer dieser Flächen angeschrieben und gebeten mitzuteilen, ob ein 
Verkauf ansteht oder selbst auf der Fläche gebaut werden soll. Dieses Jahr 
wurden 65 Eigentümer angeschrieben, lediglich 21 haben sich zurückgemel-
det. Von diesen 21 haben zwei mitgeteilt, selber zu bauen und wiederum 
zwei haben Interesse gezeigt, die Grundstücke zu verkaufen. Die Gemeinde 
ist somit angehalten, die Flächen zu erwerben, sollte sich dies wirtschaftlich 
lohnen. Die Fläche, die durch diese Baulücken und Brachflächen entsteht, 
wird mit ca. 4,6 ha beziffert.   
 
 
a-d) Die Schutzgüter werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan be-
schrieben. Ebenfalls wurde eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz erstellt, um die 
Ökopunkte zu ermitteln, welche ausgeglichen werden müssen. Dies kann 
entsprechend geltenden Rechts Schutzgutübergreifend erfolgen. Die Abwä-
gung zwischen landwirtschaftlicher Nutzung oder Wohnbebauung erfolgt auf 
Grundlage der Inhalte des Bebauungsplans durch den Gemeinderat. Da im 
Vorfeld ein Bürgerentscheid ein positives Signal gegenüber der Ausweisung 
von Wohnbebauung beschienen hat, wurde diesem durch den Gemeinderat 
gefolgt. 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) Dem beigelegten Verkehrsgutachten kann entnommen werden, dass sich 
durch die Neuausweisung von Wohnbebauung keine signifikante Verschlech-
terung der Verkehrswege ergibt. Das Gutachten wurde auch auf Grundlage 
des alten Umfangs des Bebauungsplans erstellt, sodass von einer sogar noch 
geringeren Verkehrsbelastung durch den vorliegenden Bebauungsplan aus-
zugehen ist. 
 
f) Durch die Reduzierung des Bebauungsplans wird die Inanspruchnahme an 
landwirtschaftlichen Flächen ebenfalls verringert. Die Versorgung von Ab-
statt mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird auch weiterhin möglich 
sein. 
 
g) im vorliegenden Bebauungsplan wird kein Gewerbegebiet entwickelt. Ein 
Bebauungsplan stellt nur die Möglichkeit der Bebauung und wie gebaut wer-
den soll zur Verfügung. Ob dieser immer gleich bebaut wird, ist von der Nach-
frage abhängig. Auch erst, wenn die Nachfrage hoch genug ist, wird die Er-
schließung des Plangebiets erfolgen. 
 
h) Die Ausweisung von Wohnbebauung ist notwendig. Die Nachfrage nach 
Wohnraum ist auch weiterhin gegeben.  
 
i) Die Gemeinde fragt alle zwei Jahre die Eigentümer von Baulücken an. Ob 
diese Interesse an einem Verkauf haben, kann die Gemeinde nicht beeinflus-
sen. Die Gemeinde wird kein Enteignungsverfahren anstreben, um an Bau-
flächen zu kommen. Diese Verfahren sind teuer, langwierig und ohne hohen 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den An-
regungen wird in dargelegter Form nicht zugestimmt. 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bebauungsplanunterlagen liegen ein Verkehrsgutachten, Schallgutach-
ten, Bodengutachten sowie ein Umweltbericht bei. Ebenfalls wurde ein Ar-
tenschutzbericht erstellt. Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Teilhabe 
an Planungsverfahren sind für jedermann einsehbar und für die Gemeinden 
verbindlich. Die Inhalte der Stellungnahmen, die sich auf den Bebauungs-
plan und dessen Verfahren beziehen, werden dementsprechend im Verfah-
ren berücksichtigt. 
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs, ist nur die Entwicklung des 
südlichen Teils der Fläche vorgesehen. In diesem Zug wurde ebenfalls eine 
Schallprognose erstellt, welche dem Bebauungsplan beiliegt und entspre-
chende Aussagen zum Anlagenlärm trifft. Der Betrieb ist als Bestand ent-
sprechend zu berücksichtigen und darf durch die Wohnbebauung nicht ein-
geschränkt werden. Dies wird mit der neuen Abgrenzung des Bebauungs-
plans erreicht. 
 
2. 
Das angesprochene Gebiet liegt im Norden und wird im Zuge der Reduzie-
rung des Geltungsbereichs nicht mehr tangiert. Der Abstand mit der aktuel-
len Abgrenzung ist entsprechend groß. 
 
3. Die Gemeinde ist bemüht, die Flächen im Innenbereich zu aktivieren. Je-
doch befinden sich diese überwiegend in Privatbesitz. Die Gemeinde ist also 
auf Zusammenarbeit mit den Eigentümern angewiesen. Sollte ein Erwerb 
möglich sein, wird die Gemeinde diese vornehmen. Von Enteignungsverfah-
ren wird abgesehen, da diese zeitintensiv, hohe Kosten verursachen und die 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg sehr gering ist. 
 
4. 
Ein Verkehrsgutachten wurde erstellt und liegt den Bebauungsplanunterla-
gen bei. Hier wird anhand des alten größeren Plangebiets bereits bestätigt, 
dass es zu keiner signifikanten Verschlechterung der Verkehrswege kommt. 
Da der vorliegende Bebauungsplan um die Hälfte kleiner ist, wird das Auf-
kommen des Verkehrs entsprechend geringer ausfallen als im Bericht und 
somit die bestehenden Verkehrswege noch geringer beeinflusst. 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Anregung des Flächeneigentümers wird zuge-
stimmt. Der Bebauungsplan bezieht dieses Grundstück nicht mehr ein. 
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26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die zukünftige Baulandentwicklung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1.  
Die Gemeinde ist bemüht, die Flächen im Innenbereich zu aktivieren. Jedoch 
befinden sich diese überwiegend in Privatbesitz. Die Gemeinde ist also auf 
Zusammenarbeit mit den Eigentümern angewiesen. Sollte ein Erwerb mög-
lich sein, wird die Gemeinde diesen vornehmen. Von Enteignungsverfahren 
wird abgesehen, da diese zeitintensiv, hohe Kosten verursachen und die 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg sehr gering ist. Die Ausweisung von Baugebie-
ten ist legitim, hierzu sind entsprechende rechtliche Grundlagen vorhanden, 
die genutzt werden. Das es einen Bedarf an Wohnungen sowie Einzelhäuser 
im Gemeindegebiet gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aus diesem Grund 
soll Wohnraum geschaffen werden, der aufgrund der Nichtverfügbarkeit von 
Innenpotenzialen gedeckt werden kann. 
 
2. 
Durch die Reduzierung des Geltungsbereichs befinden sich nur noch Grund-
stücke darin, die der Gemeinde bereits gehören oder die Eigentümer bereits 
einem Verkauf zugestimmt haben. 
 
 
 
3 u. 4. 
Die Kosten für Grundstücke sind bekannt. Jedoch gänzlich auf die Schaffung 
von Wohnraum zu verzichten, ist aus Sicht der Daseinsvorsorge nicht zielfüh-
rend. Wenn die Nachfrage nach Wohnbebauung besteht, hat die Gemeinde 
die Verantwortung, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Trotz hoher 
Baukosten besteht dennoch Interesse an Bauplätzen. 
 
 



 

40 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
5. 
 Das Innenpotenzial ist bekannt. Da alle zwei Jahre die Eigentümer der Bau-
lücken angeschrieben werden. Hier hängt es alleine an den Eigentümer die-
ser Flächen, die Gemeinde kann nicht vorschreiben, wie diese genutzt wer-
den sollen, oder gar die Eigentümer enteignen.  
 
6.  
a. u. b.) Der § 1a BauGB ist bei jeder Planung zu berücksichtigen. Auch hier 
sind die Bemühungen der Gemeinde zu nennen, um die Innenpotenziale zu 
aktivieren. Ebenfalls wurde das Plangebiet um die Hälfte reduziert und ent-
sprechende Festsetzungen bezüglich der Grünordnung getroffen. Auch die 
Belegungsdichte entspricht den Vorgaben aus dem Regionalplan und bildet 
somit Grundvoraussetzung dafür, dass eine angemessene Verdichtung der 
Bebauung entsteht und somit auch der Flächenfraß verringert wird. 
 
c. Im Bebauungsplan werden neben der Ausweisung von Wohnbebauung 
auch grünordnerische Festsetzungen getroffen (Pflanzgebote, Gründach, öf-
fentliche Grünflächen). Mit diesen Festsetzungen kann dem Eingriff entge-
gengewirkt werden. Jedoch ist ein Ausgleich von Ökopunkten zu schaffen. 
Dies zeigt auch die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz auf. Dieser Ausgleich muss im 
weiteren Verlauf des Verfahrens dargestellt werden. Der Hinweis auf ein Bi-
otopverbundkonzept wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 



 

41 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen, ein Satzungsbe-
schluss steht noch aus. Anhand der grundlegenden Änderungen wird der 
Bebauungsplan nun öffentlich ausgelegt. Hier besteht ebenfalls die Gele-
genheit zur Abgabe einer Stellungnahme. Sollten daraufhin Bedenken vor-
gebracht werden, die eine weitere Überarbeitung der Unterlagen erforder-
lich machen, werden diese aufgenommen. Erst, wenn keine wesentlichen 
planrelevante Bedenken bestehen, wird der Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den An-
regung wird in oben dargelegter Form zu bzw. nicht zugestimmt. 
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Durch die Reduzierung des Bebauungsplanes bleibt mehr Fläche der Land-
wirtschaft zur Verfügung. Die Abwägung zwischen landwirtschaftlicher Nut-
zung und Schaffung von Wohnraum wurde zugunsten der Schaffung von 
Wohnraum getroffen, dieser Belang wurde höher gewichtet.  
 
Die Starkregengefahrenkarte der Gemeinde zeigt die Fließbereiche auf, die 
im Bebauungsplan berücksichtigt werden. Zum Leiten des anfallenden Was-
sers dienen die Grünflächen im Bebauungsplan. Ebenfalls wird mit weiteren 
Festsetzungen (Gründach bei Flachdachgebäuden, wasserdurchlässige Stell-
plätze etc.) die Versiegelung verringert werden.  
 
Die Verkehrsmenge wird sich auf den bestehenden Verkehrswegen nicht 
signifikant erhöhen. Noch zur größeren Bebauungsplanvariante wurde ein 
Gutachten erstellt, welches schon der großen Variante attestiert, dass von 
keiner signifikanten Verschlechterung des Verkehrs an den Knotenpunkten 
auszugehen ist. 
 
Im aktuellen Plan werden auch Einfamilienhausgrundstücke angeboten, 
dennoch ist auch eine Fläche für max. 2 Mehrfamilienhäuser vorgesehen. 
Zur Bestandsbebauung im Osten des Plangebiets sind Doppelhäuser ange-
dacht. Die Mehrzahl an Wohneinheiten wird somit nicht über die Einfamili-
enhäuser geschaffen. 
 
Die Innenpotenziale können zum überwiegenden Teil nicht aktiviert wer-
den, da sich diese im privaten Besitz befinden und auch nicht in der Masse 
wie benötigt veräußert werden. Hier kann die Gemeinde nur anfragen. Eine 
Enteignung der Eigentümer ist nicht im Sinne der Gemeinde. 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken gegenüber der Ausweisung neuen Wohnraums im Außenbe-
reich können nachvollzogen werden. Jedoch ist die Nachfrage nach Wohn-
raum auch trotz weltwirtschaftlicher Schwierigkeiten vorhanden und die Ge-
meinde kann diese Nachfrage nicht nur durch Innenpotenziale bedienen. 
Dazu besitzt die Gemeinde zu wenige Flächen im Innenbereich. Alle 2 Jahre 
werden die Eigentümer von Baulücken angeschrieben und es wird nachge-
fragt, was auf der Fläche geschehen soll und ob Verkaufsbereitschaft be-
steht. Hier gibt es jedoch nur sehr eingeschränkt Rückmeldung, sodass die 
Gemeinde ebenfalls Flächen im Außenbereich heranziehen muss, um den Be-
darf an Wohnbebauung zu decken. 
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28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Das letzte Mittel, um eine ausreichende Fläche an Innenpotenzial zu aktivie-
ren, ist die Enteignung von Baulücken von Privaten, dies ist aber nicht im 
Sinne der Gemeinde. Diese Verfahren sind zeitaufwendig, kostenintensiv 
und haben wenig Aussicht auf Erfolg.  
 
Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplans beinhaltet lediglich Flächen von 
Eigentümern, die ihre Bereitschaft zum Verkauf des Grundstücks geäußert 
haben. 
 
Durch die Reduzierung des Plangebiets hat dieses noch eine Fläche von 1,14 
ha. Auf der Fläche können bis zu 33 Wohneinheiten entstehen. Die Anzahl 
an vorgesehenen Einfamilien- und Doppelhäusern beträgt 11 Grundstücke. 
Auch bei der momentanen wirtschaftlichen Lage liegen der Gemeinde mehr 
Anfragen zum Erwerb eines Eigenheims bzw. eines Bauplatzes vor. 
 
Die Flächen im Flächennutzungsplan, die nicht bebaut sind und im Außen-
bereich liegen, können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Eine 
Ausweisung von geplanter Wohnbaufläche schließt dies nicht aus. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-
regung die ausgewiesen Wohnbauflächen aus dem FNP zu nehmen wird 
nicht entsprochen. 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Änderung im Bebauungsplan sind auch andere Ansprüche an das 
Plangebiet entstanden. So ist die Durchmischung durch diversen Wohnfor-
men verbessert worden. Die Fläche des gesamten Plangebiets wurde um die 
Hälfte reduziert und somit auch der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche. 
 
Trotz der momentanen unklaren Situation in der Welt, hat die Gemeinde die 
Pflicht, ihrer Daseinsvorsorge nachzugehen. Dies beinhaltet auch die Schaf-
fung von Wohnraum. Da dieser über die Innenpotenziale in diesem Maß 
nicht bereitgestellt werden kann, da hier zum überwiegenden Teil der Zugriff 
(Flächen in Privatbesitz) fehlt, ist die Ausweisung des Plangebiets für die 
Wohnnutzung vorgesehen. 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Die Durchmischung im vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurde gegen-
über der im Vorentwurf aus 2022 überarbeitet. So sollen auf der Fläche 11 
Grundstücke für Einfamilien- bzw. Doppelhäuser entstehen und ein Grund-
stück für maximal zwei Mehrfamilienhäuser. Die Grundstücksgrößen sind 
entsprechend, so gewählt, dass diese Wohnformen realisiert werden kön-
nen. 
 
 
 
 
Durch die Reduzierung der Fläche des Bebauungsplans und die Schaffung von 
bis zu 33 Wohneinheiten wird in einem verträglichen Umfang Wohnbebau-
ung geschaffen. Dieser Umfang wird auch durch die Nachfrage aus der Ge-
meinde gedeckt. 
 
Ist die Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan erfolgt. Muss ein Verfah-
ren bezüglich der Wiederaufnahme erfolgen. Dies ist mit einem hohen Auf-
wand und nur in Absprache mit den anderen Gemeinden im Gemeindever-
waltungsverband sowie dem Regionalverband verbunden. Dies bildet eine 
Hürde, die nicht innerhalb von lediglich fünf oder zehn genommen werden 
kann. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der überarbeitete und reduzierte Bebauungsplanentwurf weist eine Durch-
mischung von diversen Bauformen auf, sodass auch eine moderate und der 
Gemeinde entsprechende Dichte der Bebauung erreicht wird. Die Starkre-
gengefahrenkarte der Gemeinde wurde ebenfalls berücksichtigt, so ist an 
den Rändern vorgesehen, mit den öffentlichen Grünflächen das anfallende 
Oberflächenwasser abzuführen. Die Maßnahmen im Baulandmobilisierungs-
gesetz können in Abstatt hier nicht angewendet werden, da sich dieses auf 
Ballungsräume bezieht.  
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30. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
  

 


